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Produktinformationsblatt 
Sie interessieren sich für eine CareMed Reiseversicherung – eine gute 
Wahl. Damit Sie einen schnellen Überblick über Ihre gewünschte 
Versicherung bekommen, bedienen Sie sich gerne dieses 
Informationsblattes. Bitte beachten Sie, dass hier nicht abschließend 
alle Informationen zu Ihrem Vertrag aufgeführt werden. Den 
vollständigen Vertragsinhalt entnehmen Sie bitte der 
Versicherungsbestätigung und den Versicherungsbedingungen. Jeder 
unten aufgeführte Versicherungsschutz ist nur dann gültig, wenn Sie 
diesen konkret abschließen, also im von Ihnen gewählten 
Versicherungsumfang enthalten ist. 

Um welche Versicherungsart handelt es sich? 
Ihre Versicherung ist eine zeitlich befristete Reiseversicherung. Der 
Umfang und die einzelnen Leistungen Ihres Vertrages werden vom 
gewählten Tarif bestimmt. 

Was müssen Sie bei der Prämienzahlung beachten? 
Die Höhe der Prämie richtet sich nach dem ausgewählten 
Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz beginnt frühestens ab 
Zahlung der Prämie. Die Fälligkeit und weitere Einzelheiten entnehmen 
Sie bitte § 3 der Versicherungsbedingungen. 

Was ist nicht versichert? 
Einige Fälle schließen wir vom Versicherungsschutz aus. Kein 
Versicherungsschutz besteht, wenn der Versicherungsnehmer bzw. die 
versicherte Person den Versicherungsfall vorsätzlich herbeiführt. 

Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsabschluss? 
Sie müssen bei Versicherungsabschluss alle Angaben vollständig und 
wahrheitsgemäß machen. Sofern Sie dagegen verstoßen, gefährden 
Sie Ihren Versicherungsschutz. 

Welche Pflichten müssen Sie beachten, wenn der 
Versicherungsfall eintritt? 
Halten Sie den Schaden möglichst gering. Vermeiden Sie alles, was zu 
einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte. Zeigen Sie die 
Schäden unverzüglich der HanseMerkur an. Weitere Pflichten 
entnehmen Sie bitte den „Obliegenheiten“ der Versicherungs-
bedingungen. 

Welche Rechtsfolgen ergeben sich für Sie bei der Nichtbeachtung 
der Pflichten? 
Ganz wichtig: Wird eine der Pflichten verletzt, so kann die HanseMerkur 
die Leistung entsprechend der Schwere des Verschuldens kürzen. Dies 
kann bis zum Verlust der kompletten Versicherungsleistung führen. 
Näheres dazu steht in den Versicherungsbedingungen 
(„Obliegenheiten“ und „Obliegenheitsverletzungen“). 

Wann beginnt und wann endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens mit Zahlung der Prämie, 
nicht jedoch vor dem vereinbarten Zeitpunkt und endet zum 
vereinbarten Ablauftermin. 

Wichtige Hinweise  
Wer sich versichern kann 

Personen bis zum 40. Geburtstag, die sich vorübergehend zu einem 
Aufenthalt im Ausland aufhalten. Als Ausland gilt nicht das Land, in 
dem die Person ihren ständigen Wohnsitz hat. 

Abschlussfristen 
Für Aufenthalte im Ausland muss der Abschluss vor Antritt der 
Auslandsreise erfolgen.  

Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Tag der Einreise, frühestens 
am Tag nach Eingang des Antrages beim Versicherer. Weitere 
Voraussetzung ist die Zahlung der geschuldeten Prämie. 

Versicherungsschutz bereits für Hin- und Rückreise 
Der Versicherungsschutz beginnt beim Verlassen des Heimatlandes, 
wenn der Versicherungsbeginn entsprechend beantragt worden ist. 
Dies gilt für Hin- und Rückreisen, die nicht länger als 2 Tage dauern. 

Der Aufenthalt verlängert sich 
Sie können eine Anschlussversicherung beantragen, wenn der 
Anschlussvertrag innerhalb der Höchstversicherungsdauer von 2 
Jahren liegt. Die Anschlussversicherung muss vor Ende der 
ursprünglich vereinbarten Versicherungsdauer beantragt werden und 
der Versicherer muss ihr zugestimmt haben. Versicherungsschutz 
besteht dann für Versicherungsfälle, Krankheiten und deren Folgen, die 
nach Beantragung der Anschlussversicherung neu eingetreten sind. 

Vorzeitige Abreise 
Bei vorzeitiger Abreise werden die bereits bezahlten Prämien nach 
einer Wartezeit von 60 Tagen erstattet (wenn keine Schadenfälle 
vorliegen). Es wird eine Bearbeitungsgebühr von € 12,80 /US$ 15,00 
fällig. Die Erstattung kann nicht rückwirkend erfolgen.   

Versicherungszeitraum 
Die Verträge sind für die gesamte Dauer des Aufenthaltes 
abzuschließen. Bei einer Verlängerung sind eventuell eingetretene 
Versicherungsfälle für den Verlängerungszeitraum ausgeschlossen. 

Versicherungsbestätigung 
Sie erhalten von CareMed eine Versicherungsbestätigung. 

Kontakt im Schadenfall 
CareMed Versicherte sind durch die HanseMerkur Reiseversicherung 
AG versichert. Der Versicherungsumfang ergibt sich aus dem 
abgeschlossenen Tarif.  
Die Leistungen aus dieser Versicherung erbringen wir über unseren 
weltweiten Notruf-Service auf Reisen. Dieser ist rund um die Uhr 
erreichbar. 
 
CareMed Assist 24-Stunden Notrufnummer 
+49-(0)1805-777331 
 
Telefonnummer Versicherer: +49-(0)40-4119-2300  
E-Mail Versicherer: rlk-kv@hansemerkur.de 

Verbraucherinformation 
CareMed GmbH vermittelt Versicherungsprogramme für 
Auslandsreisende unter dem Markenzeichen CareMed®. Die 
HanseMerkur Reiseversicherung AG ist Leistungsträger der Police. 
 
Wichtige Informationen zum Versicherungsvertrag  

Identität des Versicherers (Name, Anschrift): 
HanseMerkur Reiseversicherung AG 
(Rechtsform: Aktiengesellschaft) 
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Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg 
Telefon: (040) 4119-1000 
Fax: (040) 4119-3030 

Eintragung im Handelsregister: 
Amtsgericht Hamburg HRB 19768 
 

Ladungsfähige Anschrift und Vertretungsberechtigte der 
HanseMerkur Reiseversicherung AG: 
HanseMerkur Reiseversicherung AG 
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, 
vertreten durch den Vorstand: Fritz Horst Melsheimer (Vors.), Dr. 
Andreas Gent, Peter Ludwig, Eberhard Sautter, Holger Ehses (stv.) 

Hauptgeschäftstätigkeit der HanseMerkur Reiseversicherung AG, 
im Folgenden „HanseMerkur“ genannt: 
Die HanseMerkur betreibt die Versicherung von Risiken, die sich auf 
Reisen beziehen. 

Name und Adresse der zuständigen Aufsichtsbehörde: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de 

Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen: 
Für die in diesem Druckstück aufgeführten Produkte bestehen keine 
Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen. 

Wesentliche Merkmale der Leistungen: 
Die HanseMerkur betreibt auf Reisen bezogene Schaden- und 
Unfallversicherungen. Je nach Umfang des gewählten Versicherungs-
schutzes leistet die HanseMerkur aus der Reise-Krankenversicherung, 
Reise-Unfallversicherung oder Reise-Haftpflichtversicherung nach den 
jeweiligen Versicherungsbedingungen. Der Umfang des Versicherungs-
schutzes wird vom Versicherungsnehmer im Antrag bestimmt. 
Genauere Angaben über Art und Umfang des vom Versicherungs-
nehmer gewählten Versicherungsschutzes sind der Leistungs-
beschreibung im Antrag und den Versicherungsbedingungen zu 
entnehmen. Ist die Leistungspflicht der HanseMerkur dem Grunde und 
der Höhe nach festgestellt, so erfolgt die Auszahlung der 
Entschädigung binnen 2 Wochen. Der Lauf dieser Frist ist gehemmt, 
solange die Prüfung des Anspruches durch die HanseMerkur infolge 
eines Verschuldens der versicherten Person gehindert ist. 

Rechtsordnung: 
Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. 

Gesamtpreis und Preisbestandteile: 
Die zu entrichtende Gesamtprämie ergibt sich aus dem Umfang des 
vom Versicherungsnehmer gewählten Versicherungsschutzes. Die 
jeweiligen Prämien für die Bestandteile des Versicherungsschutzes 
sind dem Antrag zu entnehmen. Die genannten Prämien enthalten – bis 
auf die Krankenversicherung, die versicherungssteuerfrei ist – die 
aktuelle gesetzliche Versicherungssteuer. 

Zusätzliche Kosten, Steuern oder Gebühren: 
Weitere Kosten, Steuern oder Gebühren, z.B. für die Benutzung von 
Fernkommunikationsmitteln, fallen mit Ausnahme des Notruf-Service 
unter der Telefonnummer (0180) 5 777 331 (0,14 EUR pro Minute aus 
dem deutschen Festnetz; abweichende Preise aus dem Mobilfunk) 
nicht an. 

Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung: 
Die Prämie ist eine Einmalprämie und bei Abschluss des Vertrages zu 
zahlen. Sie kann auch in Raten entrichtet werden; näheres ist dem 
Versicherungsantrag zu entnehmen. 

Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen: 
Die zur Verfügung gestellten Informationen sind zeitlich unbefristet 
gültig. 

Beginn des Vertrages, Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer 
der Bindefrist bei Antragstellung: 
Der Vertrag kommt mit Zahlung der geschuldeten Prämie zustande. 
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vom Versicherungsnehmer 
bezeichneten Zeitpunkt, nicht jedoch vor Zahlung der geschuldeten 
Prämie. Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie am Abbuchungstag 

eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer 
berechtigten Einziehung nicht widerspricht. Kann die Prämie ohne 
Verschulden des Versicherungsnehmers nicht eingezogen werden, ist 
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
einer schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. In der 
Reise-Krankenversicherung beginnt der Versicherungsschutz darüber 
hinaus nicht vor dem Zeitpunkt der Ausreise aus dem Staatsgebiet, in 
dem die versicherte Person einen Wohnsitz hat, sowie vor Ablauf 
eventueller Wartezeiten. Die Voraussetzungen für den Abschluss der 
Versicherung entnehmen Sie bitte § 2 der beigefügten 
Versicherungsbedingungen. Eine Bindefrist ist nicht vorgesehen. 

Wichtiger Hinweis gemäß § 37 Abs. 2 VVG: Tritt der 
Versicherungsfall nach Abschluss des Vertrages ein und ist die 
einmalige oder die erste Versicherungsprämie zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht gezahlt, ist die HanseMerkur nicht zur 
Leistung verpflichtet, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.  

Widerrufsrecht: 
Bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von mindestens einem 
Monat kann der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung 
innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. 
B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt mit der Abgabe der 
Vertragserklärung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufes. Der Widerruf ist zu richten an 
CareMed GmbH, Oscar-Romero-Allee 15, 53113 Bonn,  
Telefon (0228)5554900, Fax (0228)55549075,  
E-Mail: germany@caremed-travel.com 

Widerrufsfolgen: 
Im Falle eines wirksamen Widerrufes wird CareMed die entrichteten 
Beiträge zurückzahlen. 

Informationen über die Laufzeit der Versicherung: 
Der Vertrag ist je nach gewählter Dauer befristet. 

Ende des Vertrages, Kündigungsrecht, Geschäftsgebühr: 
Der Vertrag endet mit dem Ende der Reise bzw. dem vereinbarten 
Versicherungsende. In der Reise-Krankenversicherung endet der 
Versicherungsschutz mit der Einreise in das Staatsgebiet, in dem die 
versicherte Person einen Wohnsitz hat. Ein Recht zur vorzeitigen 
Kündigung des jeweiligen Versicherungsvertrages besteht 
grundsätzlich nicht; Ausnahmen sind dem jeweiligen Antrag zu 
entnehmen. Tritt CareMed wegen Nichtzahlung der ersten bzw. 
einmaligen Prämie gemäß § 37 Abs. 1 VVG vom Vertrag zurück, erhebt 
sie eine Geschäftsgebühr gemäß § 39 Abs. 2 VVG in Höhe von EUR 
15,– je Versicherungsvertrag. 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand: 
Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. Klagen 
gegen die HanseMerkur können erhoben werden in Hamburg oder an 
dem Ort, an dem der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Vertragssprache: 
Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die 
Kommunikation mit dem Versicherungsnehmer während der 
Vertragslaufzeit ist Deutsch. 

Außergerichtliche Schlichtungs- und Beschwerdeverfahren: 
Schlichtungsversuche und Beschwerden können – wenn eine Einigung 
mit der HanseMerkur nicht erzielt werden kann – an folgende 
Schlichtungs- und Beschwerdestellen gerichtet werden: 

Für die Reise-Krankenversicherung: 
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 
02 22, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de 

Für die übrigen Versicherungen: 
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
www.versicherungsombudsmann.de 
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon 
unberührt. 

Beschwerdemöglichkeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde: 
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Beschwerden gegen die HanseMerkur können erhoben werden bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin)  
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de 

Versicherungsbedingungen für die CareMed 
Reise-Notfall-Versicherung der HanseMerkur 
Reiseversicherung AG  
VB-RS 2009 (CareMed-NF) 
 
§ 1 - Versicherbare Personen und Versicherungsfähigkeit 
1. Versichert ist die in der Versicherungsbestätigung namentlich 

genannte Person, für welche die vereinbarte Prämie bezahlt 
wurde. Versicherungsfähig sind Personen bis zur Vollendung des 
40. Lebensjahres (40. Geburtstag), die sich vorübergehend zu 
einem Aufenthalt im Ausland aufhalten. Als Ausland gilt nicht das 
Land, in dem die Person ihren ständigen Wohnsitz hat.  

2. Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert sind 
Personen, die dauernd pflegebedürftig sind, sowie Geisteskranke. 
Pflegebedürftig ist, wer für die Verrichtungen des täglichen Lebens 
überwiegend fremder Hilfe bedarf. 

§ 2 - Abschluss, Dauer und Beendigung des Vertrages 
1. Der Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages ist vor 

Antritt der Auslandsreise zu stellen. Das Datum der Grenz-
überschreitung ins Ausland ist auf Verlangen nachzuweisen. Nach 
Ausreise ist der Abschluss eines Versicherungsvertrages nicht 
mehr möglich. 

2. Der Vertrag kommt dadurch zustande, dass der von CareMed 
hierfür vorgesehene Antrag schriftlich oder online ordnungsgemäß 
ausgefüllt beim Versicherer eingeht und CareMed eine 
Versicherungsbestätigung an den Versicherungsnehmer sendet. 
Ordnungsgemäß ausgefüllt ist der Antrag nur dann, wenn er alle 
geforderten Angaben eindeutig und vollständig enthält.  

3. Für Personen, welche die Voraussetzung der Versicherungs-
fähigkeit gem. § 1 Ziffer 2 dieser Bedingungen nicht erfüllen, 
kommt der Versicherungsvertrag auch nicht durch Zahlung der 
Prämie zustande. Wird für eine nichtversicherungsfähige Person 
dennoch die Prämie gezahlt, so steht der Betrag dem Absender 
zur Verfügung. 

4. Der Versicherungsvertrag muss für die gesamte Dauer des 
Aufenthaltes abgeschlossen werden.  

5. Die Höchstversicherungsdauer beträgt zwei Jahre. 
6. Bei einer Verlängerung des Aufenthaltes innerhalb der 

Höchstversicherungsdauer kann die ursprünglich vereinbarte 
Vertragsdauer nur mit einem Anschlussvertrag verlängert werden, 
wenn der Antrag für den Anschlussvertrag vor Ablauf des 
ursprünglichen Versicherungsvertrages bei CareMed vorgelegen 
hat und die HanseMerkur dem Anschlussvertrag ausdrücklich 
zustimmt. Bei Vertragsverlängerungen besteht Versicherungs-
schutz nur für die Versicherungsfälle, Krankheiten, Beschwerden 
sowie deren Folgen, die nach Beantragung der Verlängerung 
(Datum und Uhrzeit des Poststempels/Online-Antrags) neu 
eingetreten sind. 

7. Sind Versicherungsnehmer und die versicherte Person nicht 
identisch, wird eine Kündigung durch den Versicherungsnehmer 
nur wirksam, wenn die von der Kündigung betroffenen 
versicherten Personen von der Kündigungserklärung Kenntnis 
erlangt haben und der Versicherungsnehmer dieses entsprechend 
nachweist. Die betroffenen versicherten Personen haben das 
Recht, den Versicherungsvertrag unter Benennung eines 
zukünftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung 
hierüber ist innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der 
Kündigung abzugeben. 

8. Die gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentliche 
Kündigungsrecht bleiben von den getroffenen Vereinbarungen 
unberührt. 

9. Der Versicherungsvertrag endet 
a) zum vereinbarten Zeitpunkt; 
b) mit dem Tod bzw. dem Wegzug des Versicherungsnehmers 

aus der Bundesrepublik Deutschland. Die versicherten 

Personen haben jedoch das Recht, den 
Versicherungsvertrag unter Benennung des zukünftigen 
Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung ist 
innerhalb von zwei Monaten nach dem Tod bzw. dem 
Wegzug des Versicherungsnehmers abzugeben;  

c) mit der Beendigung des vorübergehenden Aufenthaltes der 
versicherten Person im Ausland;  

d) wenn die Voraussetzungen eines vorübergehenden 
Aufenthaltes im Ausland nicht mehr vorliegen: 
− wenn sich die versicherte Person zu einem dauerhaften 

Aufenthalt im Ausland entschieden hat oder 
− wenn die versicherte Person endgültig in ihr Heimatland 

zurückkehrt; 
e) wenn die Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit der 

versicherten Person entfallen. 
§ 3 - Prämie 
1. Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem in der Versicherungs-
bestätigung angegebenen Zeitpunkt, frühestens nach der Zahlung 
der einmaligen Prämie.  

2. Lastschriftverfahren 
Ist die Einziehung der Prämie von einem Bank- oder 
Kreditkartenkonto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn 
die Prämie am Abbuchungstag eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht 
widerspricht. Konnte die Prämie ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers nicht eingezogen werden, ist die Zahlung 
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer 
schriftlichen Zahlungsaufforderung von CareMed erfolgt. 

§ 4 - Geltungsbereich des Versicherungsschutzes 
1. Der Versicherungsschutz besteht für den vertraglich vereinbarten 

örtlichen Geltungsbereich der versicherten Reise. 
2. Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des ständigen 

Wohnorts der versicherten Person gelten nicht als Reisen. 
§ 5 - Gegenstand des Versicherungsschutzes und Umfang der 

Leistungspflicht 
1. Bei Krankheit und Unfall 

a) Erleidet die versicherte Person einen Unfall und muss sie 
deswegen gesucht, gerettet oder geborgen werden, erstattet die 
HanseMerkur hierfür die Kosten bis zu 5.000,- EUR. 

b) Die HanseMerkur erstattet – außer bei einer Unterbrechung der 
Auslandsreise – die Mehrkosten für einen Rücktransport zum 
nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus am Wohnort der 
versicherten Person, sofern der Rücktransport vom 
behandelnden Arzt im Aufenthaltsland verordnet wird und 
medizinisch sinnvoll und vertretbar ist. Die Beurteilung eines 
medizinisch sinnvollen und vertretbaren Rücktransportes erfolgt 
durch einen beratenden Arzt des Versicherers in Abstimmung 
mit dem behandelnden Arzt im Aufenthaltsland. 

2. Bei stationärem Krankenhausaufenthalt 
Wenn fest steht, dass der Krankenhausaufenthalt einer 
versicherten Person länger als 5 Tage dauert, organisiert die 
HanseMerkur auf Wunsch die Reise einer der versicherten Person 
nahestehenden Person zum Ort des Krankenhausaufenthaltes 
und von dort zurück zum Wohnort und übernimmt die 
entstehenden Kosten des Beförderungsmittels für die Hin- und 
Rückreise. Voraussetzung ist jedoch, dass der 
Krankenhausaufenthalt bei Ankunft der nahe stehende Person 
noch nicht abgeschlossen ist. 

3. Überführungs- oder Bestattungskosten 
Stirbt die versicherte Person auf der Reise, organisiert die 
HanseMerkur auf Wunsch der Angehörigen die Bestattung im 
Ausland oder die Überführung der verstorbenen Person zum 
Bestattungsort und übernimmt hierfür die Kosten. 

4. Bei Verlust von Reisezahlungsmitteln 
Gerät die versicherte Person durch den Verlust ihrer 
Reisezahlungsmittel aufgrund von Diebstahl, Raub oder 
sonstigem Abhandenkommen in eine finanzielle Notlage, stellt die 
HanseMerkur über ihren Notruf-Service den Kontakt zur Hausbank 
her. Sofern erforderlich, ist die HanseMerkur bei der Übermittlung 
eines von der Hausbank zur Verfügung gestellten Betrages an die 
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versicherte Person behilflich. Ist eine Kontaktaufnahme zur 
Hausbank binnen 24 Stunden nicht möglich, stellt die 
HanseMerkur über ihren Notruf-Service der versicherten Person 
ein Darlehen unter Vorlage einer Kopie des Personalausweises 
oder des Reisepasses bis zu höchstens 1.500,- EUR zur 
Verfügung. Dieses Darlehen ist binnen eines Monats nach dem 
Ende der Reise in einer Summe an die HanseMerkur 
zurückzuzahlen. 

§ 6 - Allgemeine Einschränkungen des Versicherungsschutzes, 
Verwirkungsgründe, Klagefrist, Verjährung 

1. Die HanseMerkur ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
für den Versicherungsnehmer/für die versicherte Person der Ver-
sicherungsfall bei Abschluss der Versicherung voraussehbar war. 

2. Die HanseMerkur ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person den 
Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat; 

3. Führt der Versicherungsnehmer/die versicherte Person den 
Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, ist die HanseMerkur 
berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

4. Die HanseMerkur ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person die 
HanseMerkur arglistig über Umstände zu täuschen versucht, die 
für den Grund oder für die Höhe der Leistung von Bedeutung sind. 

5. Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in 3 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
welchem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch des 
Versicherungsnehmers bzw. der versicherten Person bei der 
HanseMerkur angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung der HanseMerkur 
dem Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Person in 
Textform zugeht. 

§ 7 - Obliegenheiten und Folgen von Obliegenheitsverletzungen 
1. Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ist 

verpflichtet, den Eintritt eines versicherten Ereignisses durch die 
Vorlage des Versicherungsnachweises und der 
Buchungsunterlagen im Original nachzuweisen sowie 
a) im Krankheitsfall, bei schwerem Unfall, bei Schwangerschaft, 

bei Impfunverträglichkeit oder bei dem Bruch von Prothesen 
durch entsprechende aussagekräftige ärztliche 
Bescheinigungen eines Arztes vor Ort mit der Angabe von 
Diagnosen, 

b) bei psychiatrischen Erkrankungen durch eine aussagekräftige 
ärztliche Bescheinigung eines Facharztes für Psychiatrie vor 
Ort, 

c) im Todesfall durch Sterbeurkunden, 
nachzuweisen und für sämtliche entstandenen Kosten die 
Original-Belege einzureichen. 

2. Der HanseMerkur ist das Recht einzuräumen, die Frage der 
Reiseunfähigkeit aufgrund eines schweren Unfalles oder einer 
unerwartet schweren Erkrankung durch fachärztliche Gutachten 
überprüfen zu lassen. Auf Verlangen der HanseMerkur sind 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und fachärztliche Atteste 
einzureichen. 

3. Verletzt der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person 
vorsätzlich eine der vertraglich vereinbarten Obliegenheiten, so ist 
die HanseMerkur nicht zur Leistung verpflichtet. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist die HanseMerkur 
berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers/der versicherten Person 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer. 

§ 8 - Auszahlung der Versicherungsleistung 
1. Liegt der Versicherungs- und Prämienzahlungsnachweis der 

HanseMerkur vor und ist die Leistungspflicht der HanseMerkur 
dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, so hat die 
Auszahlung der Entschädigung binnen 2 Wochen zu erfolgen. Der 
Lauf dieser Frist ist gehemmt, solange die Prüfungen des 
Anspruches durch die HanseMerkur infolge eines Verschuldens 
der versicherten Person gehindert sind. 

2. Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als 
Abschlagszahlung der Betrag beansprucht werden, der nach Lage 
der Sache mindestens zu zahlen ist. 

3. Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche 
Erhebungen oder ein strafrechtliches Verfahren gegen die 
versicherte Person eingeleitet worden, so kann die HanseMerkur 
bis zum rechtskräftigen Abschluss dieser Verfahren die 
Regulierung des Schadens aufschieben. 

4. Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden zum 
Kurs des Tages, an dem die Belege bei der HanseMerkur 
eingehen, in die zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik 
Deutschland gültige Währung umgerechnet. Als Kurs des Tages 
gilt für gehandelte Währungen der amtliche Devisenkurs 
Frankfurt/Main, für nicht gehandelte Währungen der Kurs gemäß 
„Währungen der Welt", Veröffentlichungen der Deutschen 
Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand, es sei 
denn, dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen 
Devisen nachweislich zu einem ungünstigeren Kurs erworben 
wurden. 

§ 9 - Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen und 
Ansprüche gegen Dritte 

1. Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf die HanseMerkur über, soweit 
sie den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil 
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 

2. Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter Beachtung 
der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei 
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit 
nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.  

3. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht. 

4. Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus einem anderen 
Versicherungsvertrag beansprucht werden, geht der anderweitige 
Vertrag diesem Vertrag vor. Wird der Versicherungsfall zuerst der 
HanseMerkur gemeldet, tritt diese in Vorleistung.  

§ 10 - Aufrechnung 
Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers 
nur aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist. 
§ 11 - Willenserklärungen und Anzeigen 
Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen 
der Schriftform. Zu ihrer Entgegennahme sind Versicherungsvermittler 
nicht bevollmächtigt. 
§ 12 - Anzuwendendes Recht, Vertragssprache 
Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht 
entgegensteht. Vertragssprache ist Deutsch. 

Hinweis gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
Wir informieren Sie hiermit, dass im Vertrags- und Schadenfall die 
Daten gespeichert und ggf. an die in Frage kommenden Verbände der 
Versicherungswirtschaft und die betreffenden Rückversicherer zum 
gleichen Zweck übermittelt werden, soweit dies zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist. Die 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zur Datenübermittlung 
bleiben unberührt. Die Anschrift der jeweiligen Datenempfänger wird 
auf Wunsch mitgeteilt. 
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Kontakt 
CareMed Vertriebsbüro 
EUROPA, AFRIKA, ASIEN, OZEANIEN 
CareMed GmbH 
Oscar-Romero-Allee 15 
53113 Bonn 
Deutschland  
Tel: +49 228 55 54 90-0  
Fax: +49 228 55 54 90-75  
E-Mail: germany@caremed-travel.com 
 

CareMed Vertriebsbüro   
NORD- UND SÜDAMERIKA  
CareMed USA 
River Plaza, 9 West Broad Street 
Stamford, CT 06902-3788 
USA 
Tel: +1-203-399-5155 
Fax: +1-203-3995596 
E-Mail: usa@caremed-travel.com 
 

 
 

 
 
 
Schadenbüro 
HanseMerkur Reiseversicherung AG 
Abt. RLK 4 
Siegfried-Wedells-Platz 1 
20354 Hamburg 
Deutschland 
Tel: +49 40-4119-2300 
 

CareMed Assist 24-Stunden-Notrufnummer 
+49-(0)1805-777331 
E-Mail Versicherer: rlk-kv@hansemerkur.de 
 
 

 
 

 

 

 

 


